
 
       
          

An alle  
Mitglieder, Betroffene,  
gesetzliche Betreuer und Interessierte 

Der Lebenshilfe Ortsverein Pinneberg lädt ein! 
  
  
Im Jahr 2020 tritt die nächste Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Wie wird sich das Recht der 
Eingliederungshilfe dadurch verändern und wie können sich Betroffene und ihre Angehörigen darauf 
vorbereiten? Birgit Grelck von der Kreisverwaltung Pinneberg gibt einen Überblick und informiert 
über den aktuellen Sachstand der Umsetzung. 
  
am Mittwoch den 6. Februar 2019 
um 18:30 Uhr 
in der Lebenshilfe Werkstatt Eichenkamp, Rellinger Straße 55 in Pinneberg 
  
  
Frau Grelck wird uns über die zukünftige Trennung der Gelder für Unterstützung von den Geldern für 
Wohnen und Leben informieren. 

• WAS ändert sich für mich? 
• WAS muss ich beantragen? 
• WANN muss ich den Antrag stellen? 
• WER muss einen Antrag stellen? 
• WO bekomme ich Hilfe und Unterstützung? 

  
Damit wir besser planen können, schicken Sie gerne eine Zusage per Mail, sofern Sie hierzu die 
Möglichkeit haben. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
  

Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand Lebenshilfe Ortsvereinigung Pinneberg                Pinneberg, den 11.1.2019 
  
 

Lebenshilfe für Behinderte e.V. 
Ortsvereinigung Pinneberg und Umgebung 

Geschäftsstelle 
Schulstr. 5, 25482  Appen 
Telefon 04101 406100 
ortsverein@lebenshilfe-pinneberg.de 

1.Vorsitzende: Evelyn Jungermann 
Bankverbindungen: VR Bank Pinneberg IBAN DE13 2219 1405 0000 3636 61 BIC GENODEF1PIN 

Sparkasse Südholstein  IBAN DE41 2305 1030 0002 4245 47 BIC NOLADE21SHO
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